
 14 

Geschäftsordnungs- und Verfahrensgrundsätze für Hochschulgremien der 
TU Dresden Vom 16.06.2010  
 
Das Rektorat der TU Dresden erlässt folgende Geschäftsordnungs- und Verfahrensgrundsätze 
für Hochschulgremien. 
 
 
  § 1 

Geltungsbereich 
 
(1) Diese Geschäftsordnungs- und Verfahrensgrundsätze gelten für  die Hochschulgremien, so-
lange und soweit sich diese Gremien keine eigenen Geschäfts- und Verfahrensordnungen ge-
ben. Von dieser Ordnung abweichende oder darüber hinausgehende Regelungen sind vom Rek-
torat zu genehmigen. 
 
(2) Der Senat, der Erweiterte Senat, das Rektorat und der Hochschulrat geben sich eigene Ge-
schäftsordnungen.  
 
 

§ 2 
Einberufen von Sitzungen und Termine 

 
(1) Gremien werden von ihren Vorsitzenden schriftlich mit einer Frist von mindestens fünf Ka-
lendertagen einberufen (Einladung). Eine Einladung per E-Mail ist zulässig. § 88 Abs. 2 S. 2 
SächsHSG1 bleibt unberührt. 
 
(2) In dringenden Fällen kann eine  Sitzung auch ohne Frist und formlos einberufen 
werden. 
 
(3) Ein Gremium muss unverzüglich einberufen werden, wenn dies mindestens ein Drittel sei-
ner stimmberechtigten Mitglieder oder alle Mitglieder einer Gruppe beantragen. Der Antrag ist 
schriftlich unter Angabe des Beratungsgegenstandes an den Vorsitzenden zu richten. 
 
(4) Mit der Einladung teilt der Vorsitzende die vorgesehenen Verhandlungsgegenstände mit (vor-
läufige Tagesordnung). Sitzungsunterlagen, die dem Vorsitzenden zu diesem Zeitpunkt vorlie-
gen, werden den Mitgliedern mit der Vorläufigen Tagesordnung zur Verfügung gestellt. 
 
(5) Die Gleichstellungsbeauftragten sind nach dem SächsHSG und dem Gleichstellungskonzept 
und dem Frauenförderplan der TU Dresden an den Gremiensitzungen zu beteiligen. 
 
(6) Über die Einladung Dritter zu den Sitzungen entscheidet der Vorsitzende des Gremiums, 
soweit keine anderweitigen Regelungen bestehen. Die Einladung kann vom Vorsitzenden ver-
langt werden, sofern der Antrag von mindestens einem Drittel der Mitglieder des Gremiums 
oder einer Mitgliedergruppe gestellt wird. 

                                                 
1 § 88 Abs. 2 SächsHSG: (2) Bei Beschlüssen des Fakultätsrates über die Promotions- und die Habilitationsordnung, über Promoti-
ons- und Habilitationsverfahren sowie über Berufungsvorschläge dürfen Hochschullehrer der Fakultät, die nicht dem Fakultätsrat 
angehören, stimmberechtigt mitwirken. Die Möglichkeit der Mitwirkung sowie Zeit und Ort der Sitzung sind ihnen unter Angabe der 
Tagesordnung in der Regel eine Woche vor der Sitzung mitzuteilen. 
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(7) Die Termine der regulären Sitzungen eines Gremiums werden, soweit möglich, für ein Se-
mester im Voraus bekanntgegeben. 
 
 

§ 3  
Teilnahme an Sitzungen 

 
(1) Die Mitglieder eines Gremiums sind verpflichtet, an dessen Sitzungen teilzunehmen. Eine 
Stimmrechtsübertragung auf andere Mitglieder des Gremiums ist unzulässig.  
 
(2) Sind Sitzungsvertreter gem. § 32 der Wahlordnung der Technischen Universität Dresden 
vorgesehen, werden diese in regulärer Frist eingeladen, sofern der Vertretungsfall vor Versen-
dung der Einladung bekannt ist. Andernfalls ist für eine ordnungsgemäße Einberufung eine 
formlose Information des jeweiligen Sitzungsvertreters unverzüglich nach Bekanntwerden der 
Verhinderung ausreichend. Die Stimmberechtigung eines nicht eingeladenen, in der Sitzung 
jedoch in Vertretung anwesenden, berechtigten Sitzungsvertreters bleibt hiervon unberührt. 
 
 

§ 4 
Öffentlicher und nichtöffentlicher Teil von Sitzungen 

 
(1) Die Öffentlichkeit und Nichtöffentlichkeit von Sitzungen richtet sich nach § 56 SächsHSG. 
Soweit die Öffentlichkeit vorgesehen ist, findet die Sitzung im Regelfall in einem hochschul- 
bzw. fakultätsöffentlichen und einem nichtöffentlichen Teil statt.  
 
(2) Kommissionen und Arbeitsgruppen tagen in der Regel nichtöffentlich. Sie können bei Ange-
legenheiten von grundsätzlicher Bedeutung hochschul- bzw. fakultätsöffentlich tagen, wenn das 
einsetzende Gremium oder die Kommission oder die Arbeitsgruppe dies mit einfacher Mehrheit 
der Mitglieder beschließt und der Vorsitzende keine rechtlichen Einwände geltend macht. Im 
Falle von Satz 2 kann die Öffentlichkeit in einzelnen Punkten ausgeschlossen werden. 
 
 

§ 5 
Anträge und Tagesordnung 

 
(1) Der Vorsitzende legt die vorläufige Tagesordnung fest. 
 
(2) Selbstständige Anträge werden in die vorläufige Tagesordnung aufgenommen, wenn sie 
dem Vorsitzenden mindestens 10 Tage vor der Sitzung vorliegen und schriftlich begründet sind. 
Der Vorsitzende kann Anträge, die später eingereicht worden sind, zulassen. 
 
(3) Abänderungs- und Alternativanträge können spätestens in der Sitzung gestellt und begründet 
werden. Die in der Sitzung stattfindende Antragstellung und –begründung nach Satz 1 kann 
mündlich erfolgen 
 
(4) Zu Beginn der Sitzung beschließt das Gremium über die Tagesordnung. Die vom Vorsitzen-
den vorgelegte vorläufige Tagesordnung kann von dem Gremium um weitere Tagesordnungs-
punkte ergänzt werden. 
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§ 6 
Beschlussfähigkeit 

 
(1) Die Beschlussfähigkeit richtet sich nach § 54 Abs. 1 S. 1 SächsHSG. 
 
(2) Zu Beginn der Sitzung stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit fest. 
 
(3) Das Gremium bleibt bis zum Ende der gesamten Sitzung beschlussfähig, es sei denn, der 
Vorsitzende stellt auf Antrag eines Mitglieds, der nur bis zum Beginn einer Abstimmung zulässig 
ist, die fehlende Beschlussfähigkeit fest. 
 
 

§ 7 
Leitung der Sitzung 

 
(1) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen des Gremiums. Der Vorsitzende 
bestimmt die Reihenfolge der Redner. Dabei lässt er sich durch die Reihenfolge 
der Wortmeldungen, das Bemühen um sachgemäße und zügige Gestaltung der Beratung, die 
Rücksicht auf die verschiedenen Gruppen sowie auf Rede und Gegenrede leiten. Antragsteller 
und Berichterstatter von Kommissionen können zu Beginn und zum Schluss der Beratung über 
ihren Antrag oder Bericht das Wort verlangen. 
 
(2) Der Vorsitzende kann sich für die Dauer der Sitzung oder für einzelne Tagesordnungspunkte 
von einem durch ihn zu bestimmenden Mitglied vertreten lassen, sofern die Vertretung nicht 
anderweitig geregelt ist. 
 
(3) Die Redezeit kann vom Vorsitzenden oder durch das Gremium beschränkt werden. Rede-
zeitbeschränkungen des Vorsitzenden können durch das Gremium aufgehoben oder geändert 
werden. 
 
(4) Rednern, die die festgelegte Redezeit überschreiten, kann der Vorsitzende nach einmaliger 
Mahnung das Wort entziehen. 
 
(5) Der Vorsitzende kann einen Teilnehmer wegen gröblicher Verletzung der Ordnung von der 
Sitzung ausschließen. 
 
(6) Erhebt sich gegen eine Maßnahme der Sitzungsleitung des Vorsitzenden Widerspruch, ent-
scheidet das Gremium. 
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§ 8 
Anträge zur Geschäftsordnung und persönliche Erklärungen 

 
(1) Anträge zur Geschäftsordnung sind insbesondere: 

a. der Antrag auf Unterbrechung der Sitzung, 
b. der Antrag auf Vertagung der Sitzung, 
c. der Antrag auf Nichtbefassung mit einem Tagesordnungspunkt, 
d. der Antrag auf Vertagung von Tagesordnungspunkten, 
e. der Antrag auf Änderung der Reihenfolge von Tagesordnungspunkten, 
f. der Antrag auf Überweisung an eine Kommission, 
g. der Antrag auf Schluss der Debatte und sofortige Abstimmung, 
h. der Antrag auf Schluss der Rednerliste, 
i. der Antrag auf Beschränkung der Redezeit, 
j. der Antrag auf geheime Abstimmung, 
k. der Antrag auf Wiederholung der Abstimmung, 
l. der Antrag auf Wiederaufnahme eines in der gleichen Sitzung abgeschlossenen Ta-

gesordnungspunktes. 
  
Anträge zur Geschäftsordnung können von allen Mitgliedern des Gremiums gestellt werden. 
Anträge nach Abs. 1 lit. b, d, g, h und i können nicht von Mitgliedern gestellt werden, die zu 
dem betreffenden Tagesordnungspunkt bereits gesprochen haben. 
Anträge zur Geschäftsordnung werden sofort und außerhalb der Rednerliste behandelt. Sie sind 
dem Vorsitzenden im Regelfall durch das Erheben beider Arme anzuzeigen. Über sie ist sofort 
abzustimmen. Unmittelbar vor oder während einer Abstimmung, die keinen Antrag zur Ge-
schäftsordnung zum Gegenstand hat, dürfen keine Geschäftsordnungsanträge gestellt werden. 
Der Geschäftsordnungsantrag nach Abs. 1 lit j. ist auch unmittelbar vor einer Abstimmung zu-
lässig. 
 
(2) Erhebt sich bei einem Antrag zur Geschäftsordnung kein Widerspruch, so ist der Antrag an-
genommen. Andernfalls ist unmittelbar nach einer Gegenrede abzustimmen. 
 
(3) Wird der Antrag auf Schluss der Rednerliste gestellt, so nennt der Vorsitzende die Namen 
der redeberechtigten Anwesenden, die sich noch zu Wort gemeldet haben, und lässt danach 
über den Antrag abstimmen. 
 
(4) Zu persönlichen Erklärungen wird das Wort erst nach Abschluss der Behandlung eines Ta-
gesordnungspunktes erteilt. Der Redner darf nicht zur Sache sprechen, sondern nur Äußerun-
gen, die in der Aussprache in Bezug auf seine Person vorgekommen sind, zurückweisen oder 
eigene Ausführungen richtigstellen. Der Redner kann die persönliche Erklärung in kurzer Form 
schriftlich der Sitzungsniederschrift beifügen. 
 
 

§ 9 
Abstimmungen 

 
(1) Liegen zu demselben Tagesordnungspunkt mehrere Anträge vor, so wird über den wei-
testgehenden zuerst abgestimmt. Im Zweifel bestimmt der Vorsitzende, welches der wei-
testgehende ist. 
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(2) Unmittelbar nach einer Abstimmung kann bei begründeten Zweifeln an der Richtigkeit der 
Feststellung des Abstimmungsergebnisses von den Sitzungsteilnehmern die Wiederholung der 
Abstimmung beantragt werden (Geschäftsordnungsantrag nach § 8 Abs. 1 lit. k). 
 
(3) In einer Angelegenheit kann in derselben Sitzung nach weiterer Beratung noch einmal abge-
stimmt werden, wenn dies das Gremium verlangt (Geschäftsordnungsantrag nach  
§ 8 Abs. 1 lit. l). 
 
(4) Soweit nicht durch höherrangiges Recht bestimmt, ist bei Wahlen im ersten Wahlgang die 
Mehrheit der Stimmen der Anwesenden Mitglieder notwendig. Wird diese auch im zweiten 
Wahlgang nicht erreicht, ist in einem dritten Wahlgang der Kandidat gewählt, der die meisten 
Stimmen auf sich vereinigt. Stehen in einem Wahlgang mehrere Wahlfunktionen zur Besetzung 
an, hat jedes stimmberechtigte Mitglied maximal so viele Stimmen, wie Wahlfunktionen zu be-
setzen sind. Die Stimmen dürfen nicht kumuliert werden. 
 
(5) Abgestimmt wird durch Handzeichen oder Akklamation. Bei Wahlen, auf Antrag eines Mit-
glieds des Gremiums sowie in den Fällen des § 56 Abs. 2 S. 2 SächsHSG muss geheim abge-
stimmt werden. 
 
(6) Die Möglichkeit der Beschlussfassung des Fakultätsrats im Umlaufverfahren bleibt unbe-
rührt. 
 

§ 10 
Ausschluss von der Mitwirkung 

 
Bei Beratungen und Abstimmungen eines Gremiums, die nicht in einem Verwaltungsverfahren 
erfolgen, gelten  § 1 SächsVwVfG in Verbindung mit § 20 und § 21 VwVfG entsprechend. 
Satz 1 gilt nicht bei Wahlen2.  

                                                 
2 § 20 Abs. 1, 4, 5 und § 21 VwVfG: „(1) In einem Verwaltungsverfahren darf für eine Behörde nicht tätig werden, 

1. wer selbst Beteiligter ist; 
2. wer Angehöriger eines Beteiligten ist; 
3. wer einen Beteiligten kraft Gesetzes oder Vollmacht allgemein oder in diesem Verwaltungsverfahren vertritt; 
4. wer Angehöriger einer Person ist, die einen Beteiligten in diesem Verfahren vertritt; 
5. wer bei einem Beteiligten gegen Entgelt beschäftigt ist oder bei ihm als Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrates oder 

eines gleichartigen Organs tätig ist; dies gilt nicht für den, dessen Anstellungskörperschaft Beteiligte ist; 
6. wer außerhalb seiner amtlichen Eigenschaft in der Angelegenheit ein Gutachten abgegeben hat oder sonst tätig gewor-

den ist. 
Dem Beteiligten steht gleich, wer durch die Tätigkeit oder durch die Entscheidung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil erlan-
gen kann. Dies gilt nicht, wenn der Vor- oder Nachteil nur darauf beruht, dass jemand einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe ange-
hört, deren gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit berührt werden. 
(2) … 
(3) … 
(4) Hält sich ein Mitglied eines Ausschusses (§ 88) für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 gegeben sind, ist dies dem Vorsitzenden des Ausschusses mitzuteilen. Der Ausschuss entscheidet über den Ausschluss. Der 
Betroffene darf an dieser Entscheidung nicht mitwirken. Das ausgeschlossene Mitglied darf bei der weiteren Beratung und Be-
schlussfassung nicht zugegen sein. 
(5) Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 4 sind: 
1. der Verlobte, 2. der Ehegatte, 3. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 4. Geschwister, 5. Kinder der Geschwister, 6. 
Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, 7. Geschwister der Eltern, 8. Personen, die durch ein auf längere Dau-
er angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und 
Pflegekinder). Angehörige sind die in Satz 1 aufgeführten Personen auch dann, wenn 1. in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die 
die Beziehung begründende Ehe nicht mehr besteht; 2. in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft oder Schwäger-
schaft durch Annahme als Kind erloschen ist; 3. im Falle der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die 
Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind.“ 
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§ 11 
Eilentscheidungen 

 
In dringenden Angelegenheiten, in denen ein Beschluss des zuständigen Gremiums nicht recht-
zeitig herbeigeführt werden kann, entscheidet der Vorsitzende des Gremiums, soweit er das 
Eilentscheidungsrecht hat. In diesem Fall hat er die Gründe für die Eilentscheidung und die Art 
der Erledigung den Mitgliedern des Gremiums unverzüglich, spätestens jedoch in der nächsten 
Sitzung, mitzuteilen. 
 

§ 12 
Sitzungsniederschrift 

 
(1) Über den wesentlichen Gang der Sitzung eines Gremiums ist eine Niederschrift anzuferti-
gen. Diese muss den Ort, Beginn und Schluss der Sitzung, die Anzahl der anwesenden Mitglie-
der, die behandelten Gegenstände, die Anträge, die Abstimmungs- und Wahlergebnisse und 
den Wortlaut der Beschlüsse enthalten. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und dem Proto-
kollführer zu unterzeichnen. 
 
(2) Zu Beginn der folgenden Sitzung des Gremiums hat der Vorsitzende festzustellen, ob Ein-
sprüche gegen die Niederschrift erhoben werden. Wird kein Einspruch erhoben, gilt die Nieder-
schrift als genehmigt. Über einen Einspruch entscheidet das Gremium. 
 
(3) Beschlüsse von Gremiensitzungen in öffentlicher Sitzung sind in geeigneter Weise bekannt 
zu geben. Eine elektronische Veröffentlichung ist zulässig.  
 
 

§ 13 
Schlussbestimmungen 

 
Die vorstehenden Grundsätze hat das Rektorat der Technischen Universität Dresden in seiner 
Sitzung am 25.05.2010 beschlossen.  
 
Sie treten am Tage der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen in Kraft. Die Ge-
schäftsordnungs- und Verfahrensgrundsätze vom 10.11.1994 treten gleichzeitig außer Kraft. 
 
Dresden, den 16. Juni 2010  
 
Der Rektor 
 
 
 
Prof. Hermann Kokenge 

                                                                                                                                                              
§ 21 VwVfG lautet: „(1) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Amtsausübung zu rechtfertigen, 
oder wird von einem Beteiligten das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, so hat, wer in einem Verwaltungsverfahren für 
eine Behörde tätig werden soll, den Leiter der Behörde oder den von diesem Beauftragten zu unterrichten und sich auf dessen 
Anordnung der Mitwirkung zu enthalten. Betrifft die Besorgnis der Befangenheit den Leiter der Behörde, so trifft diese Anordnung 
die Aufsichtsbehörde, sofern sich der Behördenleiter nicht selbst einer Mitwirkung enthält. (2) Für Mitglieder eines Ausschusses (§ 
88) gilt § 20 Abs. 4 entsprechend.  
             
  


